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V.
Fassung der Gesetze.

-ttlenn die oben aufgestellte Behauptung wahr ist:

daß Rechtssicherheit, das Hauptziel des Gesctzge-

setzgebers, vorzüglich durch eiue gute formelle Be¬

handlung des Rechts zu erlangen ist, daher die

Methode der Redaktion von unübersehbarer Wich¬

tigkeit für den heilsamen Erfolg der Gesetzgebung

ist, so muß hier auch darüber etwas gesagt werden,

welches die Erfordernisse ciucr guten Fassung der

Gesetze sind, in wie weit die bestehenden Gesetzge¬

bungen diesen genügen, und welche Wünsche wir

in Beziehung auf die Revision der Gesetze hegen.

Was war die Klage der Praktiker vor Ein¬

führung der neuen Gesetze in unserem Staate, so

wie in allen deutschen Landern? — Daß das

lebendige Wort des Rechtes unter dem

Uebermaß der verschiedenartigsten Ge¬

setze fast gänzlich erdrückt werde; daß die

verschiedenen fremden und einheimischen Rechts¬

quellen nicht ein künstlich zusammengesetztes und

wohlgeordnetes, sondern gewaltsam auf einander
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gestürmtes und ganz unzusammenhangendcs Ge»
bände der Gesetzgebung bildeten; daß sämmtliche
Thcile, wenn sie auch einzeln unübertrefflich wären,
dennoch in ihrer unorganischen Verbindung nur ein
sehr unvollkommenes Gesetz darstellten; daß aber
auch die einzelnen Theilc selbst durch ihre Form
die praktische Anwendung sehr erschwerten; daß es
Thorheit sey, ein in srcmder Sprache geschriebenes
Gesetz zu haben; daß das Römische Recht durch
den Zusammenhang mit dem Römischen Staats¬
und Volksleben, durch den Zusammenhang mit dem
alten Formelwesen und mit den übrigen Rcchtsal«
terthümcrn, so wie durch das Unzusammenhängend«
und Unzuverlässigeder Compilationen,als deut¬
sches Gesetzbuch wenig Werth habe, und alle
seine innere Vortrcfflichkeit,die in dem überall
nicht zu verkennenden und überraschenden Einklang
mit den Grundsätzen der Vernunft, der harmoni¬
schen Durchführung der Rechtsprinzipienund in
dem Reichthum an Entscheidungen interessanter
Falle bestehe, — demselben! gleichwohl nur als
Rechtsbuch, als doktrinelles Recht, eine besondere
Schatzbarkeitgeben könne; daß kanonisches und
longobardischcs Recht aus vereinzelten, zerrissenen,
größten Theilö unpraktischen und widersprechenden
Verfügungen beständen, daß endlich die deutschen
Rechte nicht minder dunkel, mangelhaft und un¬
sicher sepen. Einige glaubten daher damals schon
ein Heil zu finden in dem unglücklichen Ge¬
danken: daß der gesammte Rcchtsvorrath, so weit
er praktische Gültigkeit habe, aufgezeichnetwürde;
— das sicherste Ertödtungsmittelder Wissenschast;
— Andere wollten das Bestehende ganz vernichtet



und ein originäres Recht construirt haben, welches

man ohne Bedenken unter die Absurditäten ver¬

weisen kann; Andre, die schon richtiger das Be-

dürfniß erkannten, und die Kräfte der Gegenwart

anschlugen, waren der Meinung: daß man auf

Vereinfachung der Ncchtsqnellen mittelst eines auf

die allgemeinsten Grundsätze beschrankten, durch

sorgsame Beachtung der einheimischen Rechte er¬

gänzten Auszugs aus dem römischen Rechte Ve,

dacht nehmen müsse.

Wenn es daher wahr ist, was die Praktiker

behauptet haben, daß es fast keinen Fehler einer

unzweckmäßigen Gesetzgebung gebe, der sich nicht

in jenem Rechtszustande von Deutschland vorge¬

funden, so muß ohne Zweifel die Kenntniß

jenes Rcchtszustandcs außerordentlich lehrreich feyn,

indem sie uns die manniehfaltigstcn Fingerzeige

gibt über das, was die Gesetzgebung vermeiden sott.

Vor allen Dingen ist die Sprache des Gesetz¬

buches zu beherzigen. Ein Gesetz für Deutsche sey

in deutscher Sprache abgefaßt. Was Tho masius

vom römischen Rechte sagte: stultum est, leges

Imsiere non in ec> icliomate, guoel iutelligit popu-

*) S. Schlossers Borschlag und Entwurf u. f. w,
Seite 27. — Briefe über die Gesetzgebung u. s. w,
Frankfurt 1789. S. 46. — Savigny (vom Beruf
u. s. w. S- 9Z.) führt diesen Vorschlag als Beleg
dafür an: daß Schlosser „mit den eigenthümlt-
chcn Bedürfnissen des bürgerlichen Rechts keineswegs
im Reinen gewesen." —

**) S. P fei ffe r s Ideen u. s. w. S. 82.
6
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Iu5, dies gilt auch vom französischen, und es ist
ein höchst schätzbarer Vorthcil, den die Gesetzcsrc-
Vision den Rhcinprovinzcn bringen wird, daß die
Originalsprache ihrer Gesetze die deutsche seyn
wird. Freilich ist der Nachtheil der französischen
Sprache, als Ursprache unsrer Gesetzgebung, we¬
niger fühlbar wegen der ausgebreitetenund all¬
gemeinen Kenntniß derselben, und überdies sind
bekanntlich in den Rhcinprovinzen die französi¬
schen Gesetze nebst einer authentischen Ucbcrsctzung
publizirt; wodurch indessen nicht ausgeschlossen
ist, daß auf den Urtext gleichfalls noch zurück ge¬
gangen werden muß, weil wir von der französi¬
schen Jurisprudenz, die an diesen letztern sich an¬
schließt, vor Einführung eines neuen Rheinischen
Gesetzbuches unS nicht völlig lossagen können-
Gewiß wird es aber eine wesentliche Verbesserung
unseres Rechtszustandcs seyn, wenn das deutsche
Idiom die Ursprache unsrer Gesetze ist, und wir
dürfen hoffen, daß die Absonderung von der fran¬
zösischen Rechtswissenschaft, die das neue Gesetz
nach sich ziehen muß, durch den aufblühenden
Reichthum einer einheimischen wissenschaftlichen Be¬
arbeitung des neuen Rechts mehr als reichlich er¬
setzt werden wird. -- Haben wir doch jetzt schon
in dem Rheinischen Archive, so wie in man¬
chen trefflichen Abhandlungen und Bearbeitungen
unseres Rechts durch einheimische Rechtsgelehrte
die Beweise, daß es an wissenschaftlichem Sinn
und an geistigen Kräften in unserer Provinz kei¬
neswegs fehlt!

Die Sprache des Gesetzes sey reines Deutsch;
die Sätze wohl gebildet und klar gefaßt: mögen
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von ausländischen Wörtern nur diejenigen beibe¬

halten werden, welche mit den Begriffen in unsere

Sprache übergegangen, und ohne eine, Wunderlick-

keitcn erzeugende Neucrungssucht nicht ausgemerzt

werden können; möge für jeden Begriff das genau

bezeichnende Wort gewählt, Umschreibungen ver¬

mieden, und die Unterschiede der Begriffe durch die

Unterschiede der Bezeichnungen strenge angedeutet
werden.

Die Gesctzcssprache geht nothwendig auf die

Rechtsgeschäfte und so ans den bürgerlichen Ver¬

kehr im Ganzen vielfach über; möge daher durch

unser neues Gesetz eine Beförderung der Sprach-

rcinheit und Sprachveredlung auch für das tägliche

Verkehrs-Leben erzielt werden.

Dies sind unsre Wünsche in Beziehung auf

die Sprache, und wir hegen die Ucberzcugung, daß

auch in dieser Beziehung die öffentliche Bekannt¬

machung der nach und nach erscheinenden Ent¬

würfe und der hierdurch aufgeweckte Prüfungs-

stnn aller Gebildeten die zuverlässigste Bürgschaft

dafür seyn wird, daß die neue Gesetzgebung auch

in diesem Punkte alles bisher Geleistete übertreffen,

und überhaupt das Mögliche leisten werde.

Wir gehen jetzt zu dem inner« Wesen der

Gesetzesfassung, zur eigentlichen Redaction der Ge¬

setze über.

Einheit, Consegucnz; Einfachheit, Kürze ; dabei

Vollständigkeit und Klarheit: — dies sind die

6*



Eigenschaften, die der Gesetzgeber in seinem Werke

vereinigen soll, — ohne welche auch die größte

Weisheit in den einzelnen Anordnungen einen glück¬

lichen Nechtszustand nicht sichern kann.

Einheit der Grundlagen ist das erste Er¬

fordernis. Was könnte man sich von einem Ge¬

fetzbuche versprechen, dessen einzelne Theile von

mehreren Verfassern herrührten, welche sich über

die leitenden Grundsatze nicht mit einander ver¬

ständigt, — dabei eine ganz verschiedene Nechts-

Lildung genossen hätten, und daher nothwendig

von durchaus verschiedenen Gesichtspunkten aus¬

gingen? Welche Ordnung und Sicherheit im Rechte

ist noch heute dort zu finden, wo Gesetzgebungen

aus verschiedener Zeit und von verschiedenen Völ¬

kern herrührend, — daher von verschiedenem Cha¬

rakter im Ganzen, und widersprechend im Einzel¬

nen, als geltende Rechtsquelle zusammen gewor¬

fen sind? —

Das ganze Privat-Recht soll ans einem

Guß seyn. Sogar die äußere Einheit ist in so

fern ein wesentlicher Nutzen, als gar zu bedeu¬

tende Vernachlässigung derselben unfehlbar zuletzt

auch Verstöße gegen die innere Einheit nach sich

ziehen muß. Was ein Ganzes bildet, soll auch

als ein Ganzes abgehandelt werden, — derselbe

Ausdruck auch immer denselben Begriff, und zwar

genau in demselben Umfange bezeichnen.

Zweckmäßig ist daher auch schon aus diesem

Grunde eine von Zeit zu Zeit wiederholte Ueber-

arbcitung der Gesetze. Abänderungen und Aus¬

nahmen von einer allgemein gefaßten Regel für
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einen besonders gearteten Fall, die sich im Laufe

der Zeit als nothwendig ergeben, überhaupt Ab¬

änderungen in dem Umfange der aufgestellten Rechts¬

sätze, Umarbeitungen einzelner Materien, vervoll¬

ständigende Gesetze, welche nach und nach bei den

Fortschritten der gesellschaftlichen Einrichtungen Bc-

dürfniß werden, erschweren allmählig den Ueber-

blick und trüben wenigstens die ursprünglich vor¬

handene Einheit. Ihre Einflechtung in das Ge¬

webe des ganzen Ncchtssystems wird daher um so

nöthiger, da die Abänderung eines einzigen Satzes

häufig eine Veränderung — wenigstens in der Fas¬

sung vieler anderen Satze von selbst nach sich

zieht, und manche durch das ganze Gesetzbuch sich

ziehende Verfügungen, welche durch die Aufnahme

von Abänderungen oder Zusätzen zwar nicht auf¬

gehoben werden, aber doch einen andern Umfang

der Anwendbarkeit erhalten, nach Maßgabe dieser

Abänderungen auch überall bei der Anwendung

im Einzelnen, — besonders also in casuistischcn Ge¬

setzbüchern, Modifikationen erheischen. Jedenfalls

aber thut es, hiervon auch abgesehen, der prakti¬

schen Bequemlichkeit bedeutend Eintrag, wenn eine

Unzahl nachträglicher Gesetze neben dem eigentli¬

chen Gesetzbuch? cristirt.

Die gröbsten Unvollkommenheitcn eines Gesetzes

sind innere Widersprüche. Eine Verletzung der

inncrn Einheit ist es, wenn dieselbe Frage in ver¬

schiedenen Gesetzesstcllen in entgegengesetztem oder

ungleichem Sinne entschieden wird; wenn die Ent¬

scheidung eines angenommenen Falles durch eine

Gesetzstelle mit einer andern nicht bestehen kann;
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— sofern ncmlich der Widerspruch kein scheinbarer

ist, und eine Vereinigung beider Sätze vermittelst

einer vom Gesetzgeber beabsichtigten Beschränkung

des Einen durch den andern, oder einer stillschwei¬

genden Beziehung auf verschiedene Voraussetzun¬

gen nicht herausintcrpretirt werden kann: wo also

ein direkter oder indirekter Widerspruch vorhanden

ist. Aber auch schon dann ist die wahre, vollkomnme

Einheit verletzt, wenn gleichartige Rechtsverhält¬

nisse ungleichartig aufgefaßt und behandelt werden,

ohne daß grade in ihrem Unterschiede selbst auch

die abweichende Behandlung eine vernünftige Be¬

gründung findet — wenn keine Proportion herrscht

in der Anwendung anerkannter Billigkeitsgrundsätze

auf entsprechende Rechtsverhältnisse, wenn über-

banpt keine Conscqncnz in der Anwendung der

Prinzipien auf diejenigen Rechtsverhältnisse herrscht,

bei denen diese Prinzipien gleichmäßig entscheidend

seyn sollten.

Der untrüglichste Weg, solchen Fehlgriffen zu

entgehen, ist: möglichste Einfachheit des

Gesetzes, — möglichste Zurückführnng des Rechts

ans allgemeine Grundsätze, möglichste Abstraktion

der Regel von den Fällen. Davon kann nicht die

Rede seyn, daß Regeln in todtcr Allgemeinheit

aufgestellt werden sollen, denen alle Anschaulich¬

keit fehlt, die Alles und auch wieder Nichts unter

sich begreifen, und sich zur Rechtfertigung der ent¬

gegengesetzten Entscheidungen gebrauchen lassen;

auf diese Art würde der oberste Grundsatz der

Rechtsphilosophie bei allen Völkern der Erde Ge-



setzesstcllevortreten können. Das Gesetz soll
aber nicht einzelne Fälle entscheiden, sondern Re¬
geln aufstellen, aus denen die Entscheidung der
Fälle gefolgert werden kann. Was kann eS dem
Richter nützen, wenn er tausend Fälle im Gcsctz-
buche entschieden, und sür hunderttausend andere
nicht einmal das Prinzip findet, aus welchem die
Entscheidung mit Zuverlässigkeit hergeleitet werden
kann. Eine Gesetzgebung, die aus noch so vielen
individuellen Entscheidungen besteht, wird grade
die unvollständigste sepn, da es unmöglich ist, auf
alle und jede mögliche Fälle im Voraus zu den¬
ken. So wie die Zeit fortschreitet, so enl-

5) Wissenschaft und Volksansicht wurden dann die An¬
wendung dieses Grundsatzesauf unsere Lebensverhält¬
nisse bestimmen, und das positive Recht bildete sich
von selbst, nach dem Beispiele Einzelner, denen die
allgemeine Meinung einen gewissen Einfluß zugestände;
was die Sachverständigen, die Richter und Anwälte
für Recht hielten, und als solches anwendeten,das
wäre dann das Recht. Dies ist ungefähr die Mei¬
nung Hugo'si, der gewissermaßen die Gesetzgebung
als etwas Entbehrliches und Aufgedrungenesin dem
Leben der Volker betrachtet. S. dessen Aufsatz: „Die
Gesetze sind nicht tie einzige Quelle der juristischen
Wahrheiten," im civilist. Magazin Band IV. S. 89.
folg. — Indessen ist es wohl einleuchtend, daß heutzu¬
tage die unentbehrlicheSicherheit und Festigkeit in
der Anordnung uusrcr Lebensverhältnisse nur vermit¬
telst Feststellung einer vernunftgemäßen und unseren
Bedürfnissen entsprechenden positiven Grundlage durch
das Organ des allgemeinen Willens, d. h. also: ver¬
mittelst einer Gesetzgebung auf verfassungsmäßigem
Wege, erreicht werden kann.
Zachariä Wissenschaft der Gesetzgebung. Seite S20.
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wickeln sich immer neue Lebens - mithin auch

Rechtsverhältnisse: bei einer rein casnistischen Ge¬

setzgebung würde für diese dann immer die Not¬

wendigkeit einer Einschreitnng von oben her ein¬

treten. Ein solches immerwährendes Einschreiten

und Entscheiden von oben herab aber müßte zur

Folge haben, daß es mit der Zeit so viele Gesetze

geben würde, daß es nicht mehr möglich wäre, sie

alle zu kennen, und für die unentschiedenen Falle,

deren doch immer noch genug übrig bleiben wür¬

den, gäbe es dann nur um so viel mehr wider¬

sprechende Analogien.

Das Gesetzbuch muß daher die Entscheidung

der möglichen Falle im Voraus enthalten, ohne

gleichwohl die Falle einzeln und unmittel¬

bar zu entscheiden. Nur durch Forschung nach

dem Allgemeinen im Besonder», und Beschränkung

der Gesetzcsvorschriften auf solche Regeln, unter

welche die einzelnen Fälle sich subsumiren lassen,

kann der Gesetzgeber diesen Zweck erreichen. Die

Anwendung der Regel muß der' Gesetzgeber der

verständigen Beurthcilung des Richters überlassen.

Inzwischen braucht das Gesetzbuch keineswegs

jene allgemeinen Prinzipien aufzustellen, welche bei

jeder Gesetzgebung vorausgesetzt werden müssen z

was jeden Gebildeten seine eigne Vernunft lehrt,

darf keinen Platz im Gesetzbuche finden. Was zur

Theorie gehört, ist im Gesetze überflüssig. Das

Studium der Rechtswissenschaft soll in dem Gesetze

keinen Leitfaden finden, so wenig auch das Gesetz-

Hugv'S Naturrecht. §. 120.



buch der Rechtswissenschaft entbehren, ober durch

eine ängstliche Casuistik das Bedürfniß derselben

ausschließen kann. Nur wahre Gesetze, nur posi¬

tive Sätze soll das Gesetzbuch ansnchnieu, d. h.

die Feststellung jener Rechtsverhältnisse, bei wel¬

chen die Rechtsphilosophie allein nicht ans eine un¬

zweifelhaft und uothwendig allein richtige Entschei¬

dung führen kann, sondern wo der Cnltnrzustand,

die gesellschaftliche und äußere Lage verschiedene

Anwendung der obersten Grundsätze des

Rechts nicht allein zulassen, sondern sogar mit

Nothwcndigkeit begründen; überhaupt da soll das

Gesetz sprechen: wo mehrere höhere Rück¬

sichten gleichmäßig zur Sprache kommen, und

die Art und das Maß ihrer Vereinigung durch

eine positive Anordnung bestimmt werden muß,

damit dem Rechte die unentbehrliche Festigkeit —

(welche die Wissenschaft und der Volksgebrauch

allein nicht schaffen kann) gesichert werde. *) Die

*) Hiernach können wir mit p. Oppen uns nicht ganz
einstimmigerklären, welcher in seiner „Vergleichung
der französischen und preußischen Gesetze" I. Heft.
S. 57. sagt: „Die Festigkeitdes Cwilgesctzes ist als
ein Hauptzweck guter Legislation anerkannt, ja
man kann sagen, daß einzig nur durch sie der Erfolg
des Gesetzes und sein segensreicherEinfluß gesichert
wird; Lykurg ns weißte sich, um sie zu erreichen,
dem Hungertode, und Soll Zahre änderte Sparta nichts
an seinem Gesetze. Alle Nechtssystemcstreben nach
diesem Ziele, das vollkommenste Gesetz ist ewig, wie
die Gesetze der reinen Moral."

Wenn Stillstand der Menschheit schon Vollkommen¬
heit beurkundete, so würde die Vollkommenheitdes
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Anwendung der so zum positiven Recht erhobenen
Rcchtssätze auf einzelne Falle bleibt dann aller¬
dings Sache der Wissenschaft, diese Anwendung
im Einzelnen würde, wie oben gesagt ist, ohne
größere Vollständigkeit zu bringen, das Gesetz des
wesentlichen Vorthcils einer angemessenen Kürze
nothwendig berauben.

Gesetzes ohne Zweifel in seiner Dauer sich bewähren.
In allen Zeitaltern der Menschbeit wird
indessen die Anwendung der höchsten Vernunftgc-
setze und der Gebote der Moral auf die Rechtsverhält¬
nisse des bürgerlichen und politischen Lebens manuichfach
verschiedene Gesetze als dem Ziele der Menschheit
und der Staaten entsprechendherausstellen.Die Mensch¬
heit wird nie still stehen, das vollkommenste Gesetz
immer im Ideale bleiben; und in der gleichmäßigen
Fortschreitung des Gesetzes mit der Menschheit selbst ; in
der Annäherung zum Ideale, also in der Verände¬
rung, ist seine relative Vollkommenheit zu suchen-

Wir bekennen uns daher zu der Meinung Schillers,
der, von dem obersten Grundsatze ausgehend, „daß
Fortschreitung des Geistes das Ziel des Staates seyn
soll" über die Gesetzgebung der Lykurg folgendes Ur-
theil ausspricht:

„Der Staat des Lykurgus konnte nur unter der
einzigen Bedingung fortdauern, wenn der Geist des
Volkes still stünde; er konnte sich also nur dadurch
erhalten, daß er den höchsten und einzigen Zweckeines
Staats verfehlte. Was man also zum Lobe des Ly°
kurgus angeführt hat, daß Sparta nur so lange blühen
würde, als es dem Buchstaben seines Gesetzes folgte,
ist das Schlimmste, was von ihm gesagt werden
konnte." —

S. d. Abhandl.: „Die Gesetzgebung des Lykur¬
gus und Solon."
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Daß bei gleicher Vollständigkeit die größere
Kürze des Gesetzes überhaupt ein nicht geringer
Vorzug scy, bedarf wohl nicht der Erwähnung.
Wie kann noch über Recht »das gemeinsame Be-
wußtseyn des Volkes« bestehen, wo mit den
Bestimmungen des Rechtes Folianten angefüllt sind?
— das Gesetz soll überall die Worte sparen, so
weit dies mit Vermeidung von Dunkelheiten ge¬
schehen kann. Eine Vorschrift, die in wenige Worte
sich zusammenfassen laßt, aus denen mit einigem
Nachdenken ihr ganzer Inhalt entwickelt werden
kann, soll nicht durch weitläufige Erklärungen an¬
schaulich gemacht werden.

Daß den Verfassern des allg. Landrechts eine
klare Anschauung aller dieser Bedürfnisse gefehlt
hat, zeigt die Wahl der Mittel, welche sie getroffen
haben, um denselben zu entsprechen. Der große
König hatte das vortreffliche Ziel vor Augen: »daß
durch das Landrecht ein gewisses Recht geschaffen
werden und die ewigen Edikte aufhören sollten.«
Das unverkennbare Bestreben der Verfasser des
Landrechtes war auch auf Einfachheit, Popularität
und Vollständigkeit gerichtet. Allem sollte durch
das Gesetz vorgesehen scpn, und Willkühr der Rich¬
ter sollte unmöglich gemacht werden. Indessen hat
der Weg, den man zur Erreichung dieses Zweckes
eingeschlagen, in der Folge sich als unzweckmäßig
ausgewiesen. Vollständigkeit und Gewißheit des
Rechtes hoffte man zu erreichen, indem man die
einzelnen Rcchtsfälle als solche vollständig aufzäh¬
len und einzeln entscheiden wollte. Nach dem
Entwurf des Gesetzbuches wurde sogar dem Richter
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die Interpretation völlig untersagt, die Entschei¬

dung vorkommender und im Gesetzbuche nicht be¬

rücksichtigter Fälle sollte durch Anfragen des Rich¬

ters bei der Gesctzkommission berichtigt, '*) hiernach

von Zeit zu Zeit eine Vervollständigung des Ge¬

setzbuches vorgenommen, und so allmählig die mög¬

lichst erreichbare Vollständigkeit der Gesetze herbei¬

geführt werden. Im Landrcchte ist die Interpre¬

tation dem Richter wieder gestattet, das An¬

frage-System beschrankt, und spater völlig Verlasien

worden. Doch ging man von der ursprüng¬

lichen Idee in soweit nicht ab, als der Richter

solche Falle, für die er im Landrcchte keine Ent¬

scheidung fände, dem Chef der Justiz zum Zweck

der Anfertigung eines neuen Gesetzes anzeigen

sollte. ****)

Die Erfahrung lehrt aber, und es liegt in

der Natur der Sache, daß die Falle und Fragen

des Rechts sich niemals erschöpfen, daß also ein

Gesetzbuch durch eine solche Entscheidung von Fällen

entweder etwas Unzureichendes oder etwas Uebcr-

flüssiges unternimmt; etwas Ucbcrflüssigcs: wenn

die Entscheidung dieser Fälle schon aus den aufge¬

stellten Grundsätzen nach innerer Nothwendigkcit

gefolgert werden kann; etwas Unzureichendes: wenn

diese leitenden Grundsätze gar nicht oder nicht ge-

5) S. die bekannte Cabmetsordre von 1780. S. Xll, Xlir
— Entwurf des allgemeinen GesetzbuchsEinl. §.34-36.

55) A. L. R. Einl. §. 46. 4t».
55>l-) zi. L. N- Einl. §. 47. 4L. — Erster Anhang zum

L. R. vom Z. 480?. §. Z.
»5»*) A. L. R. Einl. §. 50.
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hörig ausgedrückt sind. Beide Fehler sind im Land-

rechte nicht vermieden; hanfig werden aus einem

aufgestellten Grundsatze eine Menge Folgerungen

gezogen, wo der Grundsatz allein schon hinreichen

würde, um den Richter auch den abgeleiteten Satz

als darin begriffen erkennen zu lassen; und eben

so beruhen nicht selten eine Menge individueller

Entscheidungen auf einem und demselben Prinzipe,

welches sich aber nirgendwo mit praktischer Anschau¬

lichkeit ausgesprochen findet, sondern häufig in so

todtcr Allgemeinheit hingestellt ist, daß man die

Verhältnisse beinahe nicht zu erkennen im Stande

ist, auf welche es eine Beziehung haben soll. ")

Wie viel vollkommener in dieser Beziehung

die Methode der römischen Juristen ist, hat uns

Savigny gezeigt; »diesen ist Theorie und Praris

eigentlich gar nicht verschieden; in jedem Grund¬

sätze sehen sie zugleich einen Fall der Anwendung,

in jedem Rechtsfalle zugleich die Regel, wodurch

er bestimmt wird, und in der Leichtigkeit, womit

sie so vom Allgemeinen zum Besonder» und vom

Besonder» zum Allgemeinen übergehen, ist ihre

*) ,,Ln Ksnsrat il rsAuo äa»5 In, i'säavtion'uns inota-
pii^schus izui uö nou8 Parsit pas convsuir aux

Isis; Issels u'estpas toujsurs Mail ; il a guoll;no
clioss äs vaKiis, 6' «dsoiir. gui souvsiid laisss

cllsrolisi-la psnses än lsgislatsnr" drückt sich hier¬

über der Advokat Mangan? ai j, der in Hinsicht

auf materielles Verdienst das Landrccht übrigens sehr
hoch erhebt. Siehe de?? Artikel I-sKislation strau-

xsro in der Niblisiliegus Nu Larroau I. l'art, rsni.

4. I'iiA. 13.,
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Meisterschaft erkennbar;« wogegen »die meisten
Bestimmungen des Landrechts weder die Höhe all¬
gemeiner, leitender Grundsatze, noch die Anschau¬
lichkeit des Individuellen erreichen, sondern zwischen
beiden Endpunkten in der Mitte schweben.«

Und dennoch, wie mangelhaft sind, bei jener
anerkanntenMeisterschaft der römischen Elassikcr,
ihre in den Pandekten zusammengetragenen Satze,
als Gesetzbuch! Um wieviel mangelhafter
ist also noch jenes unvollkommne Jdealisirungs-
system des Landrechts, verbunden mit der analyti¬
schen Methode der Tarstellung! Grade indem
das Gesetz einen Grundsatz an einzelnen Fällen
entwickelt, macht es den Umfang der Anwendbar¬
keit des allgemeinen Satzes unbestimmt, und indem
es den allgemeinen Grundsatz zu dürr und abstrakt
hinstellt, läßt es die Fälle der Anwendbarkeit noch
zweifelhafter.

Anwendung der Rechtswissenschaftist bei einem
casuistischen Gesetzbuche nicht ohne einige Willkühr
denkbar. Die Wissenschaft ergänzt das Gesetz aus
sich selber, indem sie entweder aus den gegebenen

P Vom Beruf u. s. w. S. 50.

Ebendaselbst. S. 90.

Vgl. hierüber Pfeiffer a. a. O. Z. 6.

Wir verkennen es nicht, daß das ganze römische

Recht in Deutschland ursprünglich nur durch die Wis¬

senschaft rczipirt worden; nichts desto weniger ist es

aber wirkliches Gesetzbuch für Deutschland geworden:

und es kann daher sowohl die Art des Geltendwerdens

als auch der ursprüngliche Zweck der Sammlung Zu-

stinians nicht mehr wesentlich in Betracht kommen.
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Grundprinzipien vermöge der juristischen Con-

sequenz andre Sätze entwickelt; oder von solchen

Folgerungen aus dem Grundprinzip, die das Ge¬

setz selbst bereits gemacht hat, an alogisch zu

andern Folgerungen übergeht. Sind nun aber die

Grundprinzipien, auf welche die individuellen Vor¬

schriften des Gesetzes sich gründen, gar nicht oder

unvollkommen im Gesetze ausgedrückt, wie kann

dann die Wissenschaft sicher gehen, daß sie das

Gesetz auch wirklich aus sich selbst ergänzt und

nicht vielmehr neue Gesetze macht? Es ist also

ein großer Jrrthum, wenn mau glaubt, daß ein

casuistischcs, spczifizirendcs Gesetzbuch zur Vollstän¬

digkeit führen, dem Ediktcnwcsen ein Ende machen,

und die Willkühr des Richters beschränken könne-

alle neue Decisioncn müssen neue Zweifel erregen,

je mehr Fälle entschieden werden, desto mehr un¬

entschiedene Fragen müssen sich aufdrängen. Je

mehr das Gesetz von der eigentlichen Wurzel sich

entfernt und in das Detail sich verliert, desto

weniger werden Verstand des Richters und wissen¬

schaftliche Kcnntniß ausreichen, um überall das

Prinzip zu finden, und desto mehr muß also Will¬

kühr an die Stelle des Rechts treten.

Wie deutlich zeigen sich alle diese nachthcili-

gen Folgen der vom Landrccht befolgten Methode

in dem gänzlichen Mangel an echt-wissenschaftlichen

Bearbeitungen desselben? wie deutlich in dem Heer

von Modifikationen und Nachträgen, die durch den

überall und täglich neu fühlbaren Mangel fester

Regel und die überall und taglich neu sich erge¬

benden Lücken nvthwendig gemacht wurden, — aber



Festigkeit und Vollständigkeit noch immer nicht ge¬

breicht haben, vielmehr die Rcchtsunsicherhcit und

Schwierigkeit der Anwendung des Gesetzes bedeu¬

tend vermehren müssen, indem das Modifizircn,

Zusetzen, Abschneiden und Beschranken der Gesetze

den Zusammenhang der übrig bleibenden Thcile

immer mehr zerstören und den Umfang ihrer An¬

wendbarkeit immer unsicherer machen muß.

Unter diesen Umständen darf man wohl die

Behauptung aussprechen, daß nicht sowohl durch

eine einfache Revision des Landrechts diese Mängel

gehoben werden können, daß vielmehr eine ganzliche

Umarbeitung allein den glücklichen Erfolg sichern

kann. Wir wollen wenigstens alles Gute von der

Intelligenz unsrer Juristen und Staatsmänner hof¬

fen, wenn es uns gleich noch unbekannt ist, von

welchen Gesichtspunkten die Revisionskommission,

die schon einen Theil ihrer Arbeit vollendet hat,

bei der Ueberarbeitung des allgemeinen Landrechtes

ausgeht.

Glücklicher als die Verfasser des Landrechtö

haben die Ncdactorcn des französischen Gesetzbuchs,

zum Theil schon durch den Vorthcil ihrer Sprache

unterstützt, die schwierige Aufgabe einer guten Me¬

tbode gelvs't, und ihrem richtigen praktischen Blick,

ihrer Leichtigkeit in Auffassung der Hauptmomente,

ihrer Gewandtheit, mit der sie das Wesentliche

zusammendrängen, und aus dem gesummten Rcchts-

stoffe die leitenden Grundsätze hervorheben, verdan¬

ken wir es, daß wir ein Gesetzbuch haben, welches

in 3381 Artikeln die Vorschriften für die Beur-
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thcilung allcr Verhältnisse des bürgerlichen Lebens

beinahe vollständig enthält, »daß keine gc-

schliche Bestimmung von Publikation des «Zivil¬

rechts an gerechnet, bis zur Vereinigung der Rhein-

lande mit dem preußischen Staate, als verwerflich

aufgehoben worden, (wie später in Frankreich aller¬

dings z. B. durch das Gesetz vom 8. Mai l8l5,

welches die Ehescheidung verbietet, geschehen

ist) daß die Modifikationen, Ergänzungen und Er¬

läuterungen, deren Nothwcndigkeit nur durch die

Erfahrung sich ergab, der Zahl nach gering, und

einmal firirt, keinen weiteren Veränderungen un¬

terworfen waren, daß endlich auch die Praris des

Eassationshofcs, wenn gleich anfangs über Vieles

schwankend, sich doch so festgestellt hat, daß kaum

ein Zweifel eristireu kann, der sich nicht schon durch

eine gründliche Entscheidung über das Prinzip er¬

ledigt, und der noch unentschiedenen Kon¬

troversen sehr wenige sind.« **)

Indessen ist man davon wieder zurückgekommen und

die Ehescheidung in Frankreich seit Kurzem wieder
gestattet.

VZon Oppen a. a. O. I, Heft. S. 65.

Ein Mann, der selbst seit Jahren einem unsrer

Gerichtshöfe vorsteht, und dessen Scharfsinn und prak¬

tischen Blick seine Schriften bewähren, ist in dieser

Rücksicht eine beachtenswerthe Autorität. —

Uebrigens darf hier nicht übersehen werden, wie

auch von Oppen bemerkt, daß die Masse der spä¬

ter» Verordnungen, welche der hiesige Jurist aller¬

dings kennen, anwenden und zum Theil noch mübsa-

mer aufsuche» muß, als die altpreußischen Rescripre,

ihrem bei Weitem bedeutendsten Thcile »ach Negl»-
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In dem Vorwort zu dem ersten Entwurf des
(Zivilgesetzbuchs äußern sich die Verfasser über die
von ihnen befolgte Methode:

„1/ ollieo de la loi est de lixer, par ds

Krandos vuos, los maximos Kenoralos du droit;

d' ötablir dos prinoipos leoonds en eonsöguencos,

ot non do dosoondre dans lo detail des c^uestion^

«pii pouvont naitro sur olra^uo matiöro. — L' est au

inaKistrat et au furisoonsulto, ponotroz de 1' osprit

Konoral dos lois, ä on diriZor I' applioatson."
Noch ausführlicher sagt Portalis:
„lbn Lade doit otro doKmatic^ue. l^a Im n«

doli jamsis ötre nn raisonnoment ni nno dissor-

tation. Do plus il nous a paru saKo do laire la

psrt do la soionoo et la part do la legislation.

I,os lois sont dos volonte». 'l^out co c^ui est de-

linition, ensolKnomont, dootrine, est du rossort de

In soionoo; tont ev c^ui est oommandement, dispo-

sition proprement dito, est du rossort dos lois.

L' il est dos dolinitionz dont lo lögislatour

doit so rondro l'arlzitre, oo sont oellos <pd ap-

partiennent ä ootto Partie mualdo et puromont

positive du droit, gni est tonte ontiore sous la

döpondanoo du leKislateur meine; inais il en est

autrornont des dölinitions c^ui tiennent a la moralo

et a des olioso» c^ui ont uns oxistonoe indöpen-
danto dos volonte» arlntraires de 1' doinino."

mentar-Gegensiände betreffen, und großen Theils mit

dem Wechsel der öffentlichen Verhältnisse zusammen,
hangen.

*) Siehe Lxposö ckos motiks, 6u ritro pro! lnuvakre

grössntö ou p an X xar le cousoMor ä'Ltat?ortalis.
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Noch reiner, wie der Code, halt sich das ö st¬

reich i s ch e b ü vg c r l i ch c G c so tz b u ch auf allge- >

meine Grundsätze beschränkt, indem es alle, die

bürgerlichen Verhältnisse leitenden Rechtsvorschrif¬

ten auf 1502 Paragraphen reduzirt. Als im Jahre

1767 der Kaiserin Maria Theresia der Entwurf

eines neuen Gesetzbuches in acht Folianten über¬

reicht wurde, gab sie denselben der Commission

mit der Weisung zurück, daß man Lehrbuch und

Gesetz nicht mit einander vermengen, die Gesetze

so viel wie möglich simplifiziren und Alles in mög¬

lichster Kürze fassen solle. Man brachte also

diese Folianten in einen Auszug, der sodann von

Martini zu einem Gesetzbuche bearbeitet wurde.

Man hat wohl viel von der Oberflächlichkeit der
Franzosen und der Bvdenlosigkeit ihrer Raisvnns-
mentS gesprochen, und in der That findet fich auch
grade in den Verhandlungen über das Civilgesctzeine
reiche Aussaat von Belegen zu dieser allgemeinenBe¬
merkung. Die Wenigsten von denen, welche über
das Civilgesetz votirt haben, mochten völlig und in
jeder Rücksicht darüber im Reinen seyn, warum das
gut ist, was sie dafür hielten. Völlige Klarheit über
das Rechte setzt eine Summe juristischer Kenntnisse
und philosophischer Einsichten voraus, die der Mehr¬
zahl nothwendigfehlt, und in Frankreich gewiß viel
weniger als bei den Deutschen gesucht werden darf.
WaS Frankreich vor dreißig Jahren geleistet hat, liegt
vor uns; über den Werth desselben hat die Erfahrung
ein ziemlich sicheres Urthcil festgestellt. Bon der Gründ¬
lichkeit des deutschen Verstandes dürfen wir manche
Verbesserungen erwarten, doch bedarf es des angereg¬
ten Interesses und der gesteigertenWillenskraft,
von Zeiller Commentar über das östreichischeGe¬
setzbuch.B. I. S. 8.
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unverkennbar mit Benutzung des französischen Ge¬

setzbuches, sowohl in formeller als materieller Hin¬

sicht, und nachdem es von den östrcichischcn Lan-

deskollcgien und Universitäten geprüft und schließlich

rcvidirt worden, wurde es am 1. Juny 18>1 für

die deutschen Erbstaatcn publizirt.

Trotz der noch größern Kürze im Ganzen steht

aber "dennoch das östrcichische Gesetzbuch dem Code

an Kürze und Bündigkeit der einzelnen Verfügun¬

gen nach; und wenn es noch sorgfältiger, wie der

Code, alle Casnistik vermeidet, so kommt dagegen

in Betracht, daß der letztere da, wo er individua-

lisirt, in der Regel grade die wichtigsten Critcricn

hervorhebt, und den allgemeinen Grundsatz in dem

individuellen Falle nur verkörpert und anschauli¬

cher macht.

Die prägnante Kürze des Ausdrucks, die wir

an dem französischen Gesetze bewundern, ist freilich

auch zum Theil ein Vortheil der französischen

Sprache, die schon vermöge ihres Ursprungs mehr

Fügsamkeit als Gesetzcssprachc besitzt. Unverkenn¬

bar haben auch die französischen Rcdactorcn einen

praktischen Takt, der namentlich den Verfassern des

preußischen Landrechtö nicht gegeben war. Was

das preußische Landrccht in einem Dutzend Para¬

graphen abspinnt, um es recht populär und faßlich

zu geben, drängt der Code mit großet Leichtigkeit

in einen einzigen Artikel zusammen, so daß durch

die erleichterte Uebersicht mehr für die Faßlichkeit

gewonnen wird, als durch die Sorgfalt des Land¬

rechts, die Sache deutlich zu machen. Beispiels¬

weise führen wir nur an, baß die Grundsätze über
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Alluvion, Veränderung des Flußbettes und insula
III lliimiiio nain, welche das Landrccht in fünfzig
Paragraphen darstellt, im Code durch sieben Artikel
eben so erschöpfend ausgesprochen werden. Wäh¬
rend der Code über den Erwerb der insula in lln-
inins natu in zwei Zeilen sagt: olle .ipparttoiit
aux proprio t.iiros rivorains cles cloux ootös, ü
Partie clo la li^no gn '011 siipposo Iraeäo an milion
<ko la riviäro, sucht das klandrccht in mehr als
einem halben Dutzend Paragraphen den Fall und
Hie Art der Thcilung anschaulich zu machen.

Es wäre überflüssig, den Raum dieser Blätter
mit Belegen für nnsrc Behauptungen auszufüllen,
da eine Vergleichnng des äußern Umfanges der
Gesetzbücherden Unterschied hinreichend ins Klare
stellt. Tadel verdient auch noch insbesondre die
Jnconscqucnz, mit der das Landrccht hanfig den
einmal als Regel aufgestellten Grundsatz im Ein¬
zelnen, ängstlicher Billigkcitsrücksichtenhalber, wie¬
der verläßt, die nicht selten auch in dem Mangel
an innerer Haltbarkeit oder Zweckmäßigkeit des
aufgestellten Satzes ihren Grund hat.

Als Beispiel eines auffallenden Schwankens
dieser Art führen wir die Verfügungen an, die
das L. R. für das Anbringen eines Gesuches um
Aufnahme eines Testaments im Domizil des Tcsti-
rers trifft, wo die anfangs weitläufig vorgeschrie¬
benen Förmlichkeiten später wieder für unnöthig
erklärt werden.

§. 245. 247. folg. in Th. I. Tit. 9. des N. L- R. —
Vergl. Art. 56t. d. B. G. B.
A. L. N. Th. l. Tit. 12, - ES heißt hier nemlich.-
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Aehnlichc Verstöße gegen Einfachheit, Kürze,
Eonscqnenz und männliche Festigkeit des Gesetzes
finden sich im Code nicht.

öS. Dieses Gesuch soll in der Regel entweder
schriftlich, unter eigenhändigerUnterschrist des Testa¬
tors, oder durch zwei von ihm abgeordnete Personen,
bei dem Richter augebrachtwerden.

69. Diese Abgeordnetebedürfen weder einer
besonder!! schriftlichen Vollmacht, noch sind bei den
Personen derselben besondere Eigenschaften erforderlich.

„Z> 70. Auch entsteht blos daraus, daß bei dem
Ansuchen um die richterliche Deputation obige Vor¬
schrift (§. KS.) nicht genau beobachtet worden, noch
keine Ungültigkeit der letztwilligenVerordnung selbst.

„Z. 71. Vielmehr ist es hinreichend, wenn der
Richter auch auf andere Art, oder aus dem Mund«
des Testators selbst, von dem freien Entschlüsse dessel¬
ben, sein Testament oder Codicill errichten zu wollen,
sich überzeugt hat, so bald nur das Gegentheil nicht
ausgemittelt werden kann."
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